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Mitgliedsgemeinden sind: Asbach-Sickenberg, Birkenfelde, Dietzenrode/Vatterode, Eichstruth,
Lenterode, Lutter mit OT Fürstenhagen, Mackenrode mit OT Weidenbach, Röhrig,
Schönhagen, Steinheuterode, Thalwenden, Uder mit OT Schönau, Wüstheuterode

AmtsblAtt

Uder
der Verwaltungsgemeinschaft

Gemeinde Thalwenden
- Der Bürgermeister -  1. Dezember 2021

I. Amtliche Bekanntmachung

Gemäß § 11 Abs. 1 Satz 1 der Hauptsatzung gibt die Gemeinde 
Thalwenden nachfolgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2021 bekannt.

Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften, die nicht die Ausfertigung und diese Bekanntmachung 
betreffen, können gegenüber der Gemeinde schriftlich unter An-
gabe der Gründe geltend gemacht werden. Werden solche Ver-
stöße nicht innerhalb einer Frist von 1 Jahr nach dieser Bekannt-
machung geltend gemacht, so sind diese Verstöße unbeachtlich.

II. Beschluss- und Genehmigungsvermerk

1. Mit Beschluss Nr. 9/2021 vom 18. November 2021 hat der 
Gemeinderat die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2021 mit Nachtragshaushaltsplan und Anla-
gen beschlossen.

2. Das Landratsamt Eichsfeld hat mit Schreiben vom 30. No-
vember 2021 die 1. Nachtragshaushaltssatzung sowie den 1. 
Nachtragshaushaltsplan genehmigt.

III. Auslegungshinweis

Der 1. Nachtragshaushaltsplan liegt vom 18. Dezember 2021 bis 
11. Januar 2022 während der Dienstzeiten in der Verwaltungs-
gemeinschaft Uder, Kämmerin (Zi-Nr. 113), Siedlung 14, 37318 
Uder öffentlich aus. Des Weiteren besteht bis zur Entlastung und 
Beschlussfassung über die Jahresrechnung dieses Haushalts-
jahres die Möglichkeit zur Einsichtnahme.

Wehr
Bürgermeister

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Thalwenden, Landkreis Eichsfeld  
für das Haushaltsjahr 2021
Auf Grund des § 60 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. 
S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23. März 2021 (GVBl. S. 115), erlässt die Gemeinde Thalwenden folgende 
Nachtragshaushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte 1. Nachtragshaushaltsplan wird hiermit festgesetzt; dadurch werden

erhöht um vermindert um und damit der Gesamtbetrag des Haus-
haltsplanes

einschl. der Nachträge
gegenüber bisher auf nunmehr

festgesetzt
EUR EUR EUR EUR

a) im Verwaltungshaushalt
die Einnahmen 261.600 5.700 488.000 743.900
die Ausgaben 268.000 12.100 488.000 743.900

b) im Vermögenshaushalt
die Einnahmen 322.700 56.100 731.000 997.600
die Ausgaben 342.000 75.400 731.000 997.600

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird nicht geändert.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
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7. Tierbestände von Viehhändlern vier v. H. der
umgesetzten Tiere 
des Vorjahres (nach 
§ 2 Abs. 7)

8. Der Mindestbeitrag beträgt für jeden
beitragspflichtigen Tierhalter insge-
samt

6,00 Euro

Für Fische, Gehegewild und Hummeln werden für 2022 keine Bei-
träge erhoben.

(2) Als Tierbestand im Sinne dieser Satzung sind alle Tiere einer 
Art anzusehen, die räumlich zusammengehalten oder gemeinsam 
versorgt werden.

(3) Dem Bund oder einem Land gehörende Tiere und Schlachtvieh, 
das Viehhöfen oder Schlachtstätten zugeführt wurde, unterliegen 
nicht der Beitragspflicht.

(4) Der Beitragssatz nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 4.1.2, 4.2 und 4.3.2 
wird je Tier um 25 v. H. ermäßigt, wenn:

1. Der Endmastbetrieb gemäß der Schweine-Salmonellen-Ver-
ordnung oder jede seiner Betriebsabteilungen ist im Ergeb-
nis der Untersuchungen gemäß dieser Verordnung für den 
Zeitraum 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021 in die Kate-
gorie I eingestuft worden.

2. Der Betrieb mit 20 oder mehr gemeldeten Sauen oder der 
spezialisierte Ferkelaufzuchtbetrieb gilt gemäß dem „Pro-
gramm zur Salmonellenüberwachung in Schweinebeständen 
in Thüringen“ als „Salmonellen überwacht“ und ist auf der 
Basis einer für den Bestand repräsentativen Stichprobe in 
Kategorie I eingestuft.

Die Einstufung nach Nr. 1 oder die Bescheinigung gemäß Anlage 2 
des in Nr. 2 genannten Programms ist der Tierseuchenkasse durch 
den Tierhalter bis zum 28. Februar 2022 schriftlich oder elektronisch 
vorzulegen. Fällt ein Betrieb unter Nr. 1 und 2 (gemischter Betrieb) 
gilt der ermäßigte Beitragssatz, soweit jeweils das Vorliegen der Vo-
raussetzungen nach Nr. 1 und 2 entsprechend den Bestimmungen 
dieses Absatzes nachgewiesen wird.

§ 2

(1) Für die Berechnung der Beiträge für Pferde, Esel, Maultiere, Maul-
esel, Rinder, Schafe, Ziegen, Schweine und Geflügel ist die Zahl der 
am 3. Januar 2022 vorhandenen Tiere (Stichtag für die amtliche Erhe-
bung gemäß § 18 Abs.1 Satz 1 ThürTierGesG), bei Bienen die Anzahl 
der im Herbst des Vorjahres eingewinterten Bienenvölker maßgebend.

(2) Die Tierhalter haben der Tierseuchenkasse entsprechend der 
Kategorien gemäß § 1 Abs. 1 unter Verwendung des amtlichen Er-
hebungsvordruckes (Meldebogen) spätestens 14 Tage nach dem 
Stichtag ihren Namen sowie die Anschrift mitzuteilen und die Art und 
die Zahl sowie den Standort der bei ihnen am Stichtag vorhandenen 
Tiere, bei Bienenvölkern die Anzahl der im Herbst 2021 eingewinter-
ten Bienenvölker, oder gegebenenfalls die Aufgabe der Tierhaltung 
(auch vorübergehend) schriftlich oder im elektronischen Meldeverfah-
ren auf der Website der Thüringer Tierseuchenkasse zu melden. Für 
die Teilnahme am elektronischen Meldeverfahren ist die Angabe und 
Authentifizierung einer E-Mail-Adresse erforderlich. Für jede Tierhal-
tung, die nach der Viehverkehrsverordnung registrierpflichtig ist und 
eine entsprechende Registriernummer hat, ist ein eigener Meldebo-
gen auszufüllen.

(3) Wird ein Tierbestand nach dem Stichtag neu gegründet oder 
werden Tiere einer am Stichtag nicht vorhandenen Tierart in einem 
Bestand neu aufgenommen, sind diese unverzüglich der Tierseu-
chenkasse schriftlich oder elektronisch nachzumelden. Dies gilt auch, 
wenn sich bei einer gehaltenen Tierart nach dem Stichtag die Zahl der 
Tiere (mit Ausnahme der im Bestand nachgeborenen Tiere) um mehr 
als zehn v. H. oder um mehr als 20 Tiere, bei Geflügel um mehr als 
1.000 Tiere, erhöht. Für die nachzumeldenden Tiere erhebt die Tier-
seuchenkasse Beiträge nach § 1.

(4) Keine zusätzlichen Beiträge werden erhoben, wenn ein gemelde-
ter Tierbestand im Rahmen der Erbfolge oder Rechtsnachfolge ins-
gesamt auf einen neuen Tierhalter übergeht und in denselben Stal-
lungen weitergeführt wird. Für Tiere, die nur vorübergehend saisonal 
in Thüringen gehalten werden, kann auf schriftlichen Antrag des Tier-

§ 4

Die Steuersätze werden nicht geändert.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird nicht geändert.

§ 6

Es gilt der am 18. November 2021 beschlossene Stellenplan.

§ 7

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2021 in 
Kraft.

Thalwenden, 1. Dezember 2021

Wehr
Bürgermeister  (Siegel)

Thüringer Tierseuchenkasse
Anstalt des öffentlichen Rechts

Satzung der Thüringer Tierseuchenkasse über die 
Erhebung von Tierseuchenkassenbeiträgen für das 

Jahr 2022

Aufgrund des § 8 Abs. 1, § 12 Satz 1 Nr. 1, § 17 Abs.1 Satz 3 
und 4 und Abs. 2 sowie § 18 Abs. 1 Satz 1 und 2, Abs. 3 Satz 
1 und Abs. 4 des Thüringer Tiergesundheitsgesetzes (ThürTier-
GesG) in der Fassung vom 30. März 2010 (GVBl. S. 89), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 2. Juli 2019 (GVBl. S. 
236), hat der Verwaltungsrat der Tierseuchenkasse am 30. Sep-
tember 2021 folgende Satzung beschlossen:

§ 1

(1) Zur Erhebung der Tierseuchenkassenbeiträge für das Jahr 
2022 werden die Beitragssätze für die einzelnen Tierarten wie 
folgt festgesetzt:

1. Pferde, Esel, Maultiere und Maulesel je Tier 4,20 Euro

2. Rinder einschließlich Bisons,
Wisente und Wasserbüffel

2.1 Rinder bis 24 Monate je Tier 6,00 Euro
2.2 Rinder über 24 Monate je Tier 6,50 Euro

3. Schafe und Ziegen
3.1 Schafe bis 9 Monate je Tier 0,10 Euro
3.2 Schafe über 9 bis 18 Monate je Tier 0,85 Euro
3.3 Schafe über 18 Monate je Tier 0,85 Euro
3.4 Ziegen bis 9 Monate je Tier 2,30 Euro
3.5 Ziegen über 9 Monate bis 18 Monate je Tier 2,30 Euro
3.6 Ziegen über 18 Monate je Tier 2,30 Euro

4. Schweine
4.1 Zuchtsauen nach erster Belegung
4.1.1 weniger als 20 Sauen je Tier 1,20 Euro
4.1.2 20 und mehr Sauen je Tier 1,60 Euro
4.2 Ferkel bis 30 kg je Tier 0,60 Euro
4.3 sonstige Zucht- und

Mastschweine über 30 kg
4.3.1 weniger als 50 Schweine je Tier 0,90 Euro
4.3.2 50 und mehr Schweine je Tier 1,20 Euro
Absatz 4 bleibt unberührt.

5. Bienenvölker je Volk 1,00 Euro

6. Geflügel
6.1 Legehennen über 18 Wochen und 

Hähne
je Tier 0,07 Euro

6.2 Junghennen bis 18 Wochen
einschließlich Küken

je Tier 0,03 Euro

6.3 Mastgeflügel (Broiler) einschl. Küken je Tier 0,03 Euro
6.4 Enten, Gänse und Truthühner

einschließlich Küken
je Tier 0,20 Euro
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halters von einer Beitragsveranlagung abgesehen werden, wenn der 
Tierhalter für diese Tiere seiner Melde- und Beitragsverpflichtung zu 
einer anderen Tierseuchenkasse im Geltungsbereich des Tiergesund-
heitsgesetzes für das Jahr 2022 nachgekommen ist. Der Antragsteller 
hat die Voraussetzungen für die Befreiung nachzuweisen. Die Melde-
verpflichtung für die Tiere nach Satz 2 gegenüber der Thüringer Tier-
seuchenkasse bleibt davon unberührt. Im Fall einer Befreiung nach 
Satz 2 besteht für die betreffenden Tiere und deren Nachzucht grund-
sätzlich kein Anspruch auf Gewährung von Beihilfen der Thüringer 
Tierseuchenkasse. Im Einzelfall kann die Tierseuchenkasse hiervon 
eine Ausnahme zulassen.

(5) Tierhalter, die bis zum 28. Februar 2022 keinen amtlichen Erhe-
bungsvordruck zur Verfügung gestellt bekommen haben, sind ver-
pflichtet, ihren meldepflichtigen Tierbestand bis zum 31. März 2022 
der Tierseuchenkasse schriftlich oder elektronisch zu melden.

(6) Hat ein Tierhalter der Tierseuchenkasse seine der Meldepflicht un-
terliegenden Tiere für das Beitragsjahr innerhalb der jeweils maßgeb-
lichen Fristen nach den Absätzen 2, 3 oder 5 nicht oder nicht vollstän-
dig gemeldet, kann die Tierseuchenkasse auf der Grundlage des § 
35 ThürTierGesG die amtlich anderweitig ermittelten Daten zu diesen 
Tieren zum Zwecke der Beitragserhebung nutzen.

(7) Viehhändler haben die Zahl der im Vorjahr umgesetzten Pferde, 
Esel, Maultiere, Maulesel, Rinder, Schweine, Schafe und des umge-
setzten Geflügels bis zum 1. Februar 2022 zu melden. Im Übrigen 
gilt Absatz 2 entsprechend. Viehhändler im Sinne der Beitragssatzung 
sind natürliche oder juristische Personen, die

1. mit Tieren nach Satz 1 gewerbsmäßig Handel treiben und

2. Tierhändlerställe unterhalten oder falls dies nicht zutrifft,

diese Tiere nach Erwerb im Eigenbesitz haben.

§ 3

Die Beiträge werden gemäß § 7 Abs. 3 ThürTierGesG durch die Tier-
seuchenkasse von den Tierhaltern erhoben. Die Beiträge nach § 2 
Abs. 1 werden 30 Tage, die Beiträge nach § 2 Abs. 3, 5 und 7 werden 
14 Tage nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides in voller Höhe 
fällig. Sofern aus Nachmeldungen nach § 2 Abs. 3 keine Beiträge 
resultieren, die über einen bereits entrichteten Mindestbeitrag hin-
ausgehen, wird kein gesonderter Beitragsbescheid erstellt. Eine an-
teilige Rückerstattung von Beiträgen bei Minderung des Bestandes 
erfolgt nicht.

§ 4

(1) Für Tierhalter, die schuldhaft

1. bei den vorgeschriebenen Erhebungen nach § 2 einen Tierbe-
stand nicht oder verspätet angeben, eine zu geringe Tierzahl 
angeben oder sonstige fehlerhafte Angaben machen oder

2. ihre Beitragspflicht nicht erfüllen, insbesondere die Beiträge 
nicht rechtzeitig oder nicht vollständig bezahlen, entfällt gemäß 
§ 18 Abs. 3 und 4 TierGesG der Anspruch auf Entschädigung 
und Erstattung der Kosten nach § 16 Abs. 4 Satz 2 TierGesG. 
Entsprechendes gilt für die Leistungen der Tierseuchenkasse 
nach § 20 und § 21 ThürTierGesG. § 18 Abs. 1 und 2 TierGesG 
bleibt unberührt.

(2) Eine Inanspruchnahme von Leistungen der Tierseuchenkasse 
kann erst erfolgen, wenn der Tierhalter die der Tierseuchenkasse im 
Zusammenhang mit der jährlichen amtlichen Erhebung nach § 18 
Abs. 1 und 2 ThürTierGesG oder der Beitragserhebung nach § 17 
Abs. 1 ThürTierGesG gegebenenfalls aus Vorjahren geschuldeten 
rückständigen Beträge (Mahngebühren, Auslagen, Säumniszuschlä-
ge) beglichen hat.

(3) Die Tierseuchenkasse kann von Absatz 1 Satz 2 in Bezug auf 
Schadensfälle und damit verbundene Beihilfeanträge, die vor der 
nach § 2 Abs. 2, 5 oder 7 maßgeblichen Meldefrist oder vor dem 
nach § 3 maßgeblichen Fälligkeitsdatum gestellt wurden, absehen, 
wenn der Melde- oder Beitragspflicht im Veranlagungszeitraum noch 
entsprochen wird.

§ 5

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2022 in Kraft.

Die vom Verwaltungsrat der Thüringer Tierseuchenkasse am 30. 
September 2021 beschlossene Satzung der Thüringer Tierseuchen-
kasse über die Erhebung von Tierseuchenkassenbeiträgen für das 
Jahr 2022 wurde in vorstehender Fassung mit Schreiben des Thürin-
ger Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Fami-
lie vom 8. Oktober 2021 gemäß § 8 Abs. 2 und § 12 Satz 2 i. V. m. § 
12 Satz 1 Nr. 1 ThürTierGesG genehmigt.

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt.

Jena, 18. Oktober 2021

PD Dr. Karsten Donat
Geschäftsführer der Thüringer Tierseuchenkasse

Bekanntmachung im Amtsblatt  
für den Landkreis Eichsfeld Nr. 69/2021  
vom 7. Dezember 2021

Nachrichtlicher Hinweis

Im Amtsblatt Nr. 69/2021 vom 7. Dezember 2021 hat der Landkreis 
Eichsfeld die zwischen der Verwaltungsgemeinschaft Uder (Be-
schluss Nr. 3/2020 vom 14. Oktober 2020) und den Gemeinden

Asbach-Sickenberg (Beschluss Nr. 14/2020 vom 15. Oktober 2020),
Birkenfelde (Beschluss Nr. 12/2020 vom 2. Dezember 2020),
Dietzenrode/Vatterode (Beschluss Nr. 14/2020 vom 30. November 
2020),
Eichstruth (Beschluss Nr. 4/2021 vom 26. März 2021),
Lenterode (Beschluss Nr. 11/2020 vom 13. November 2020),
Lutter (Beschluss Nr. 11/2020 vom 27. November 2020),
Mackenrode (Beschluss Nr. 13/2020 vom 16. November 2020),
Röhrig (Beschluss Nr. 5/2021 vom 18. März 2021),
Schönhagen (Beschluss Nr. 17/2020 vom 9. Dezember 2020),
Steinheuterode (Beschluss Nr. 13/2020 vom 5. November 2020),
Thalwenden (Beschluss Nr. 18/2020 vom 5. November 2020),
Uder (Beschluss Nr. 21/2020 vom 19. November 2020) und
Wüstheuterode (Beschluss Nr. 37/2020 vom 15. Oktober 2020)

abgeschlossene

1. Änderung zur Zweckvereinbarung  
zur Übertragung von Aufgaben

im Brandschutz und in der Allgemeinen Hilfe

bekanntgegeben. Das Amtsblatt liegt während der Dienstzeiten zur 
Einsichtnahme in der Verwaltungsgemeinschaft Uder, Sekretariat 
(Zi-Nr. 212), Siedlung 14, 37318 Uder öffentlich aus.

SuedLink: Ankündigung von Kartierungs-
arbeiten in den Gemeinden Asbach- 
Sickenberg und Dietzenrode/Vatterode

Die Übertragungsnetzbetreiber TransnetBW 
GmbH und TenneT TSO GmbH planen in ih-
ren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen den 

Bau der erdverlegten Gleichstrom-Verbindung SuedLink. Aktuell 
läuft für den Abschnitt C2 von SuedLink (zwischen der Landes-
grenze Niedersachsen/Hessen bei Friedland bis zum Werratal 
bei Herleshausen) das Planfeststellungsverfahren. Die Bundes-
netzagentur hat hierzu nach § 20 Netzausbaubeschleunigungs-
gesetz (NABEG) den Untersuchungsrahmen festgelegt. Die bio-
logischen Kartierungen dienen der Ermittlung und Erweiterung 
der Datengrundlage, um die Vereinbarkeit von SuedLink mit dem 
Natur- und Artenschutz zu prüfen. Die gewonnenen Daten und 
deren fachliche Bewertung sind Bestandteil der sogenannten 
Unterlagen nach § 21 NABEG. Mit den geplanten Untersuchun-
gen ist keine Festlegung für einen Leitungsverlauf verbunden.

Umfang der Kartierungsarbeiten
Die Kartierzeiträume orientieren sich an den verschiedenen 
Lebenszyklen der Fauna und Flora. Auch Art und Umfang der 
Kartierungen sind abhängig von der Art bzw. Artengruppe, die 
kartiert wird und können – je nach Artengruppe - in Form von 
Begehungen und Sichtbeobachtungen, aber auch durch das 
Ausbringen von Lockstöcken oder Hand- und Kescherfängen er-
folgen.
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von jedermann kostenlos an folgenden Stellen eingesehen 
werden:

- TLUBN, Außenstelle Weimar, Dienstgebäude 2, Raum 306, 
Carl-August-Allee 8 - 10, 99423 Weimar (Auslegung der ana-
logen Unterlagen)
Montag bis 
Donnerstag:

9:00 - 11:30 Uhr und 13:30 - 15:30 Uhr

Freitag: 9:00 - 11:30 Uhr
Bitte vereinbaren Sie einen Termin zur Einsichtnahme. Die 
Kontaktdaten dazu sind:
E-Mail: skadi.thiel@tlubn.thueringen.de / Tel.: 0361 57 3941 
334

- Internetseite des TLUBN www.tlubn.thueringen.de unter 
„Service / Anhörungs- und Auslegungsverfahren / Natur-
schutz / Laufende Verfahren / NSG Stein-Rachelsberg“

- Landratsamt Eichsfeld, Haus IV, Raum 302 / 2. OG
Leinegasse 11, 37308 Heilbad Heiligenstadt (elektronische 
Einsichtnahme)
Montag bis
Mittwoch

8:30 - 12:00 Uhr und 13:30 - 15:30 Uhr

Donnerstag: 8:30 - 12:00 Uhr und 13:30 - 17:00 Uhr
Freitag: 8:30 - 12:00 Uhr

Bitte beachten Sie, dass es infolge der CORONA-Pandemie zu 
geänderten Öffnungszeiten kommen kann. Informieren Sie sich 
daher über die aktuellen Öffnungszeiten und vereinbaren Sie ei-
nen Termin zur Einsichtnahme. Die Kontaktdaten dazu sind: E-
Mail: umweltamt@kreis-eic.de mailto:naturschutz@lrandh.thue-
ringen.de/ Tel.: 03606 650-7024 oder 03606 650-7025

Bedenken und Anregungen können während der oben ange-
gebenen Auslegungsfrist entweder schriftlich beim Thüringer 
Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN), Au-
ßenstelle Weimar, Dienstgebäude 2, Carl-August-Allee 8 - 10, 
99423 Weimar oder elektronisch per E-Mail an poststelle@
tlubn.thueringen.de vorgebracht werden.

Diese Bekanntmachung wird auch auf der Internetseite des 
TLUBN (www.tlubn.thueringen.de) unter „Service / Amtliche Be-
kanntmachungen“ veröffentlicht.

Jena, 10.11.2021

Thüringer Landesamt für Umwelt,
Bergbau und Naturschutz

Der Präsident
Mario Suckert

Informationen zu den Kartierungsarbeiten
Für die Kartierungen ist es erforderlich, land- oder forstwirt-
schaftlich genutzte, private und öffentliche Wege und im Einzel-
fall Grundstücke zu betreten und / oder zu befahren. In der Regel 
werden sie zu Fuß durchgeführt und dauern - je nach Ziel der 
Kartierung - zwischen 15 Minuten bis zu mehreren Stunden pro 
Tag.

Eventuelle Schäden
Durch die Kartierungsarbeiten werden im Regelfall keine Schä-
den verursacht. Sollte es trotz aller Vorsicht zu Flurschäden kom-
men, werden diese durch die TransnetBW GmbH bzw. durch die 
von ihr beauftragten Firmen zeitnah beseitigt oder entsprechend 
den gesetzlichen Regelungen in § 44 Absatz 3 Energiewirt-
schaftsgesetz (EnWG) entschädigt.

Bekanntmachung und Termine
Die Berechtigung zur Durchführung dieser Vorarbeiten ergibt 
sich aus § 44 Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) 
in Verbindung mit § 18 Absatz 5 NABEG. Mit dieser ortsüblichen 
Bekanntmachung werden den Eigentümern und sonstigen Nut-
zungsberechtigten die Vorarbeiten als Maßnahme gemäß § 44 
Absatz 2 EnWG mitgeteilt. Die Kartierungsarbeiten erfolgen in 
den Gemeinden Asbach-Sickenberg und Dietzenrode/Vatterode 
im Zeitraum von 01.02.2022 bis 31.12.2022.

Die betroffenen Grundstücke ergeben sich aus den Flurstücklis-
ten und den zugehörigen Planunterlagen. Diese liegen am Aus-
lageort der Verwaltungsgemeinschaft Uder, Bauamt im Rathaus, 
Siedlung 14, 37318 Uder, zur öffentlichen Einsicht aus. Bitte be-
achten Sie, dass eine Einsicht der ausgelegten Unterlagen nur 
nach telefonischer Anmeldung unter 036083 480-28 möglich ist. 
Bitte tragen Sie am Auslageort einen den aktuellen Coronabe-
stimmungen entsprechenden Mund-Nase-Schutz.

Mitarbeitende der TransnetBW GmbH oder von ihr beauftragte 
Firmen informieren die von den genannten Maßnahmen berühr-
ten Eigentümer und Nutzungsberechtigten zusätzlich schriftlich, 
sofern im Rahmen der Kartierungen temporäre Installationen 
(z.B. Nistkästen oder Lockstöcke) ausgebracht werden.

Kontakt für Rückfragen
Für Fragen und Mitteilungen zur Durchführung der Kartierungs-
arbeiten stehen Mitarbeitende der TransnetBW GmbH zur Ver-
fügung:

TransnetBW GmbH
Tel.: 0800 3804701
E-Mail: suedlink@transnetbw.de
transnetbw.de/suedlink

TenneT ist bei SuedLink für den nördlichen Trassenabschnitt und 
die Konverter in Schleswig-Holstein und Bayern zuständig. In 
den Zuständigkeitsbereich von TransnetBW fallen der südliche 
Trassenabschnitt und der Konverter in Baden-Württemberg.

Bekanntmachung Naturschutzgebiet  
„Stein - Rachelsberg“

Das Thüringer Landesamt für 
Umwelt, Bergbau und Natur-
schutz (TLUBN) als obere Natur-
schutzbehörde beabsichtigt den 

Erlass einer Rechtsverordnung zur Ausweisung des Natur-
schutzgebietes „Stein - Rachelsberg“. Der Geltungsbereich 
des geplanten Schutzgebietes liegt im Landkreis Eichsfeld und 
betrifft Grundstücke in der Gemarkung Asbach der Gemeinde 
Asbach-Sickenberg und in der Gemarkung Wiesenfeld der Ge-
meinde Wiesenfeld.

Gem. § 22 Abs. 2 Satz 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
in Verbindung mit § 10 Abs. 2 und 3 Thüringer Naturschutzgesetz 
(ThürNatG) in der jeweils aktuell geltenden Fassung wird hiermit 
Folgendes bekanntgegeben:

Der Entwurf der Verordnung über das Naturschutzgebiet „Stein 
- Rachelsberg“ und die dazugehörigen Karten können für die 
Dauer

vom 10. Januar 2022 bis einschließlich 11. Februar 2022
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